
Direktzahlungen 
 

Um die Einkommensgrundstützung zu erhalten müssen Sie den Haken im u. a. Feld setzen und versichern, 

dass Ihnen die Flächen zur Verfügung stehen und diese bewirtschaften! 

Ist Ihr Betrieb an einer zertifizierten Kontrollstelle angeschlossen, oder Sie sind Teilnehmer an HALM 2 – 

ökologischer Landbau, dann setzten sie im Feld „Erklärung zu ökologisch/biologischer Produktion“ einen 

Haken bei gesamtbetrieblich. 

Im nun geöffneten Feld geben Sie bitte die Art sowie den Gültigkeitszeitraum Ihres Zertifikates ein. 

Wenn Sie auf den Button „Datei auswählen“ klicken, können Sie Ihr Zertifikat als PDF-Dokument 

hochladen. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Beispieldatei eines Zertifikates gemäß Artikel 35 

(Diese Bescheinigung kann je nach Kontrollstelle eine oder zwei Seiten haben): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Beispieldatei einer Ersatzbescheinigung:  

 
 

 

 

 



Sind Sie Hanf-, oder Hopfenerzeuger, setzen Sie sich mit uns in Verbindung. 

Beantragen Sie Agroforstsysteme, machen Sie die erforderlichen Angaben. 

 

 
 

 

Um die Umverteilungsgrundstützung bis zu 60 ha zu erhalten, setzen Sie im unten aufgeführten Feld den 

Haken. 

 



Junglandwirte-Einkommensstützung 

 

Möchten Sie die Junglandwirte Einkommensstützung beantragen, setzen Sie den Haken bei „JA“. 

 

Haben Sie bereits in 2022 oder früher die Junglandwirteprämie erhalten, machen Sie im darunter liegenden 

Feld ein Haken bei „Ja“ ,dann wird die Prämie bis zum Ablauf der fünf Jahre, auch ohne Nachweis 

weitergezahlt (Bestandsschutz).  

 

Beantragen Sie die Junglandwirteprämie in 2023 zum ersten Mal, machen Sie im darunter liegenden Feld 

einen Haken bei „Nein“ und es öffnet sich ein Fenster. Machen Sie hier die auf Sie zutreffenden Angaben 

und laden Sie den erforderlichen Qualifikationsnachweis hoch. 

 

 
 

 

 

 



Um die Teilnahme an der GAP Ausnahme Verordnung zu GLÖZ 8 zu beantragen müssen Sie 

folgendes beachten: 

 

 Flächen, die in den Jahren 2021 und 2022 als aus der Erzeugung genommen beantragt waren 

(Code 054, 590, 590, 594 und 595), dürfen nicht umgebrochen werden und sind weiterhin als aus 

der Erzeugung genommene Flächen im GA 2023 zu beantragen! 

 Sind die 4% der Stilllegung nicht erreicht, können diese über die Ausnahmeregelung erfüllt werden. 

 Wird diese Ausnahmeregelung beantragt, kann man nicht an der Öko Regelung 1a und 1b 

teilnehmen! 

 
Hier setzen Sie einen Haken bei den Öko-Regelungen, die Sie beantragen möchten. 

 

 
            Stand 29.03.2023 


